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Bauer/Schaub, GBO, 4. Aufl . 2018, § 40 Rn. 8; Weber, 
DNotZ 2018, 884, 906; für ana loge Anwendung des 
§ 40 GBO auf alle Gesamtrechtsnachfolgen jüngst auch 
BGH DNotZ 2018, 914 Tz. 8). 

Eine Voreintragung dürfte daher entbehrlich sein, so-
weit es um die Eintragung der Aufl  assung geht. Fraglich 
ist aber, ob dies auch für die Finanzierungsgrundschuld 
gilt. Die Rechtsprechung bejaht mittlerweile überwie-
gend die entsprechende Anwendung von §  40 Abs. 1 
GBO (OLG Frankfurt MittBayNot 2018, 247; OLG 
Köln FGPrax 2018, 106; OLG Stutt gart ZErb 2018, 
337; a. A. KG FGPrax 2011, 270). Die Auff assungen in 
der Literatur sind geteilt (für Entbehrlichkeit der Vor-
eintragung Cramer, ZfIR 2017, 834; Milzer, DNotZ 
2009, 325, 325 ff .; ders., MittBayNot 2018, 248, 248 
f.; Ott, notar 2018, 189, 190; Meikel/Böttcher, GBO, 
11. Aufl . 2015, §  40 Rn. 28; hiergegen Bauer, §  40 
Rn. 19; BeckOK-GBO/Zeiser, Std.: 1.6.2019, § 40 Rn. 
20; Kurze, ZErb 2008, 399, 401; Ivo, ZErb  2006, 7, 
10; Schöner/Stöber, Rn. 142). Es sollte daher mit dem 
Grundbuchamt vorab geklärt werden, welcher Rechts-
auff assung es sich anschließt. 

Gutachten im Abrufdienst
Fol gen de Gut ach ten kön nen Sie über unseren Gutach-
ten-Abrufdienst im Internet unter: 

http://www.dnoti.de

abrufen. In diesem frei zugänglichen Bereich können 
die Gutachten über die Gutachten-Abrufnummer oder 
mit Titelschlagworten aufgefunden werden. Dies gilt 
ebenfalls für die bisherigen Faxabruf-Gutachten.

EuErbVO Art. 63 
Deutschland: Abwicklung eines in Frankreich be-
legenen Nachlassgrundstücks nach einem deutschen 
Erblasser
Abruf-Nr.: 171848

GrEStG §§ 5, 6, 7
Umwandlung von Miteigentum in Wohnungs- bzw. 
Teileigentum; Einbringung von Bruchteilseigentum 
an Grundstücken in eine GbR; Zuweisung von Al-
leineigentum an einzelnen Grundstücken bei Aus-
einandersetzung der GbR; grunderwerbsteuerliche 
Be-urteilung
Abruf-Nr.: 170956

Rechtsprechung
BeurkG §§ 6, 9 Abs. 1 S. 2, 13a
Wirksamkeit bei Verweis auf Urkunde mit materiell-
rechtlich unwirksamen Erklärungen

1. Durch eine Verweisung gemäß § 13a BeurkG wird 
eine andere notarielle Niederschrift in das Schrift-
stück inkorporiert; sie gilt als in der Niederschrift 
selbst enthalten. 

2. Die Urkunde, auf die gemäß § 13a BeurkG ver-
wiesen wird, muss unbedingt entsprechend den 
Formvorschriften der §§ 6 ff . BeurkG errichtet wor-
den sein; inhaltliche Fragen bleiben dagegen außer 
Betracht, sodass auch auf notarielle Niederschriften 
verwiesen werden kann, in denen materiell-recht-
lich unwirksame Erklärungen protokolliert worden 
sind.

3. Eine Verweisung nach § 13a BeurkG ist auch dann 
zulässig, wenn die erklärenden Personen der Bezugs-
urkunde nicht identisch mit denen der Haupturkun-
de sind; die in der Bezugsurkunde enthaltene Er-
klärung ist dann als von der an der Haupturkunde 
beteiligten Person abgegeben anzusehen.

OLG Braunschweig, Beschl. v. 15.7.2019 – 1 W 12/19

Problem
Im Jahr 2015 beantragten die Beteiligten mittels nota-
rieller Urkunde die Eintragung eines Erbbaurechts. Der 
Antrag wurde vom Grundbuchamt zurückgewiesen, da 
die Beteiligten (aufgrund einer wohl durch Konfusion 
erloschenen transmortalen Vollmacht) nicht wirksam 
vertreten wurden. Im Jahr 2017 beantragten die Betei-
ligten (nunmehr im eigenen Namen, ohne Vertretung) 
zu neuer notarieller Niederschrift („Haupturkunde“) 
die Eintragung des Erbbaurechts erneut. Hierbei wurde 
gem. § 13a BeurkG auf die Urkunde aus dem Jahr 2015 
(„Bezugsurkunde“) verwiesen, es wurden zudem Ergän-
zungen und Änderungen vorgenommen.

Das Grundbuchamt stellte sich auf den Standpunkt, 
dass auf die Urkunde aus dem Jahr 2015 nicht gem. 
§  13a BeurkG verwiesen werden könne, da diese un-
wirksame Erklärungen enthalte. Gegen diese Entschei-
dung legte der Notar Beschwerde ein. Das Amtsgericht 
half dieser Beschwerde nicht ab. 

Entscheidung
Entgegen der Ansicht des Amtsgerichts hat sich das 
OLG Braunschweig auf den Standpunkt gestellt, dass 
die Zwischenverfügung zu Unrecht ergangen sei. Das 
OLG verweist darauf, dass die ursprüngliche Urkunde 
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aus dem Jahr 2015 gem. § 6 ff . BeurkG wirksam er-
richtet worden sei. Allein das sei Voraussetzung für 
eine wirksame Verweisung gem. § 13a BeurkG. Bei 
der Verweisung gem. § 13a BeurkG handele es sich um 
eine Verweisung i. S. d. § 9 Abs. 1 S. 2 BeurkG, wobei 
lediglich die Verlesungs- und Beifügungspfl icht anders 
geregelt sei. 

Unbedingte Voraussetzung für eine Verweisung gem. 
§ 13a BeurkG sei zwar, dass die ursprüngliche Urkun-
de, auf die verwiesen werde, den Formvorschriften der 
§§ 6 ff . BeurkG entsprechend errichtet worden sei. Auf 
die Wirksamkeit der darin enthaltenen Willens-
erklärungen komme es jedoch nicht an. Es könne dem-
nach auch auf eine Niederschrift verwiesen werden, die 
materiell-rechtlich unwirksame Erklärungen enthalte. 

Darüber hinaus stellt das OLG klar, dass eine Verwei-
sung gem. § 13a BeurkG auch dann zulässig sei, wenn 
die Personen in der Bezugsurkunde nicht identisch mit 
denen in der Haupturkunde sind. Die in der Bezugs-
urkunde abgegebenen Erklärungen würden nach der 
Verweisung auf  die Bezugsurkunde als durch die Betei-

ligten der Haupturkunde abgegeben gelten. Durch die 
Verweisung werde lediglich der Text der Bezugsurkun-
de in die Haupturkunde inkorporiert. 
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